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 Veröffentlicht am 08.05.1987

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §45 Abs1;

Rechtssatz

Eine Behauptung, der VwGH sei in einem Erkenntnis, auf die in der Beschwerde vorgetragene Begründung nicht

genügend eingegangen, stellt keinen der in § 45 VwGG genannten Wiederaufnahmegründe dar.
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